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 Veröffentlicht am 17.02.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200;

BAO §243;

BAO §93 Abs2;

Rechtssatz

Nach stRsp des VwGH sind vorläu8ge Bescheide als solche zu bezeichnen und ist diese Bezeichnung als

Spruchbestandteil mit Berufung bekämpfbar. Fehlt einem Bescheid die Bezeichnung vorläu8g, so ist er endgültig. Der

Bezeichnung eines Bescheides als vorläu8g kommt somit wesentliche Bedeutung zu. Ist die Ungewissheit beseitigt, so

ist die vorläu8ge Abgabenfestsetzung entweder durch eine endgültige zu ersetzen oder es ist der vorläu8ge Bescheid

für endgültig zu erklären.
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